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1. Versicherungs-Wesen.
Um eine Anleitung zur Aufstellung von Kassenstatuten nach dem Krankenversicherungsgesetz in der Fassung
des Gesetzes vom 10. April 1892 (Reichs-Gesetzbl. S. 379) zu geben, hat der Bundesrath beschlossen, die
nachstehenden Entwürfe von Statuten

1. für eine Orts-Krankenkasse,
2. für eine Betriebs= (Fabrik-) Krankenkasse

nebst Vorbemerkungen und Erläuterungen zu veröffentlichen.
Berlin, den 3. Juli 1892. Der Reichskanzler.

In Vertretung: v. Boetticher.

Entmurf dens Statuts einer Ort#a#-Krankenkasse
nach dem Krankenversicherungsgesetz in der Fassung des Gesetzes vom 10. April 1892

(Reichs-Gesetzbl. S. 379).
Vorbemerkiungen.

1. Der Entwurf soll für die Aufstellung der Statuten für Orts-Krankenkassen, sowie für die in
Folge des Abänderungsgesetzes vom 10. April 1892 (Reichs-Gesetzbl. S. 379) erforderlich werdende Ab-
#nderung der Statuten bestehender Orts-Krankenkassen einen Rahmen und eine Anleitung geben. Sein
Inhalt ist in keiner Weise verbindlich, weder für Diejenigen, welchen die Errichtung oder Abänderung
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